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Index

98/01 Wohnbauförderung

Norm

WFG 1984 §2 Z7;

WFG 1984 §53 Abs3;

Rechtssatz

Dem Umstand, dass ein Raum kein Tageslicht hat, kommt keine Bedeutung zu, zumal auch sonst - im

Wohnungsverband gelegene - Abstellräume bei der Nutz ächenberechnung zu berücksichtigen sind (Hinweis E

23.1.2003, 2002/16/0043).
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